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Mitteilungsblatt der Gemeinde Biglen Ausgabe 4/2021 
__________________________________________________________________________________ 
 

Behörden und Verwaltung 
 
 

Baurechtliche Planung  Ortsplanung  Ausscheidung des 
Gewässerraumes  Genehmigung und Inkraftsetzung 

 
Das Amt für Gemeinden und Raumordnung hat die von 
der Gemeindeversammlung von Biglen am 20. 
November 2020 beschlossene Revision der Ortsplanung 
 Ausscheidung des Gewässerraumes in Anwendung 

von Artikel 61 Baugesetz vom 9. Juni 1985 mit Datum 
vom 24. Februar 2021 genehmigt.  
 
Die Revision der Ortsplanung  Ausscheidung des 
Gewässerraumes tritt am Tag nach dieser Publikation (2. 
April 2021) in Kraft. Mit dem Inkrafttreten wird der 

aufgehoben. 
 
Die Unterlagen stehen bei der Gemeindeverwaltung 
Biglen, beim Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland 
und beim Amt für Gemeinden und Raumordnung, allen 

zur Einsichtnahme offen.  
 

 Gemeinderat 
 
 

Gemeindeversammlung  Voranzeige  
 
Die nächste Gemeindeversammlung findet am Dienstag, 1. Juni 2021, um 20.00 Uhr in der Espace 
Arena Biglen, Mutti 10, unter Einhaltung der geltenden Schutzmassnahmen und mit einem 
entsprechenden Schutzkonzept statt.  
 
Wir bitten Sie, das Datum bereits heute zu reservieren. Die detaillierte Einladung und die Botschaft wird 
im Biglebach 5/2021 abgedruckt und ordnungsgemäss im Anzeiger publiziert. 
 

 Gemeinderat 
 

Abwasserentsorgung  Auto auf privatem Hausplatz waschen 
 
Der Winter ist vorbei und der Frühling ist angebrochen. Bei vielen steht nun das Waschen des Autos auf 
dem Programm. Was vielfach vergessen geht, ist, dass das Waschen des Autos auf dem Hausplatz 
problematisch ist. 
 
Werden durch das Waschen Ihres Fahrzeuges mit Wasser oder sogar mit Waschmittel, Ölrückstände, 
Teer und andere Stoffe gelöst, versickern diese auf Ihrem Hausplatz oder gelangen in ein Gewässer, 
sofern der Schacht nicht einer Schmutzwasserleitung angeschlossen ist.  
 
Das Waschen von Autos auf dem Hausplatz ist untersagt, wenn der Platz nicht über die 
Schmutzwasserleitung entwässert wird. Ordnungsgemäss erstellte und bewilligte Waschplätze sind eng 
abzugrenzen, dicht zu gestalten, entwässerungstechnisch von den übrigen Plätzen zu trennen und nach 
Möglichkeit zu überdachen. Wird ein Gewässer verschmutzt, haftet der Verursacher.  
 
Um Gewässerverschmutzungen und damit verbundene Sanktionen zu vermeiden, wird empfohlen, das 
Auto in einer öffentlichen Waschanlage zu waschen. Autowaschanlagen benötigen eine entsprechende 
Bewilligung, sie werden kontrolliert und das Abwasser wird richtig gereinigt und entsorgt. 
 

 Infrastrukturkommission 
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Auffahrt  Gemeindeverwaltung geschlossen 
 
Die Gemeindeverwaltung bleibt am Freitag, 14. Mai 2021 (Tag nach Auffahrt) den ganzen Tag 
geschlossen. Ab Montag, 17. Mai 2021 gelten wieder die normalen Schalteröffnungszeiten. 
 

 frühzeitig abzuholen.  
 
Vielen Dank für das Verständnis. 
 

 Verwaltungsteam 
 
 

 
  

Im Zusammenhang mit der 
Ergebnisveranstaltung Alterspolitik vom 
8. Oktober 2020 waren die Ruhebänkli in 
Biglen wieder ein Thema. In den 
vergangenen Jahren wurden 
insbesondere ausserhalb vom Dorf 
Ruhebänkli erstellt. Auch im Dorf selber 
wurde ein Bedürfnis für Ruhebänkli 
angemeldet.  
 
An der Sitzung vom 18. Februar 2021 hat 
der Gemeinderat entschieden, dass acht 
neue Ruhebänkli erstellt werden sollen.  
 

 in der 
Nähe der Tankstelle) durch unseren Wegmeister errichtet.   
 
Wir freuen uns, wenn das Ruhebänkli regelmässig genutzt wird und wünschen Ihnen viel Vergnügen 
beim Probesitzen! 
 

 Gemeinderat 
 

 

Ortsplanung  Ortsplanungsrevision 2021+  Voranzeige    
 
Biglen gestaltet die Zukunft! Die Einwohnergemeinde Biglen hat die nächste Ortsplanungsrevision in 
Angriff genommen.   
 
Dem Gemeinderat ist es wichtig, die Bevölkerung laufend zu informieren und zu involvieren. Daher 
werden verschiedene Workshops und Informationsveranstaltungen stattfinden.  
 
Der erste Bevölkerungsworkshop wird voraussichtlich am Samstag, 5. Juni 2021, vormittags, 
durchgeführt, sofern es die aktuelle Situation mit COVID-19 zulässt. Wir bitten Sie, den Termin bereits 
heute zu reservieren. Die detaillierte Einladung wird noch folgen.  
 
Es würde uns sehr freuen, wenn Sie sich am Prozess aktiv beteiligen und Ihre Ideen, Wünsche, 
Anregungen und Vorstellungen einbringen. Haben Sie bereits Fragen oder Anregungen zur 
Ortsplanungsrevision 2021+? Die Gemeindeschreiberin Marlene Schwarz-Rüegsegger steht Ihnen unter 
der Telefonnummer 031 701 37 17 oder unter marlene.schwarz@biglen.ch gerne zur Verfügung.  
 
 

 Gemeinderat 
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Schwimmbad Biglen  Start in die Saison 2021 
 

 

 Eröffnung der Badesaison 2021 
 

 Samstag, 29. Mai 2021 
 

Öffnungszeiten 
 
a) Schwimmbad 
 

 Öffnungszeiten (Wochenende nur bis 19.00 Uhr)  10.00  20.00 Uhr 
 Schliessungszeit am 31. Juli (Bundesfeier)    17.00 Uhr 

 
b) Badirestaurant 
 

 geöffnet ab 08.30 Uhr (Schliessungszeiten gemäss Anschlag) 
 
Besonderes 
 

 An den Wochenenden ist das Bad immer nur bis 19:00 Uhr offen. 
 

 Nach 18.00 Uhr haben schulpflichtige Kinder nur noch in Begleitung Erwachsener Zutritt zum Bad. 
 

 Das Schwimmbad ist grundsätzlich täglich geöffnet. Bei schlechter oder kalter Witterung kann es 
geschlossen werden. 

 
Vorverkauf Saisonabonnemente 
 
Die Saisonabonnemente können ab Anfang Mai auf der Gemeindeverwaltung Biglen bezogen werden. 
Bitte Passfotos und Ausweispapiere nicht vergessen! 
 
Parkplätze 
 

Badegäste, sich genau an die vorgeschriebenen Ein- und Ausfahrtswege sowie an die Parkordnung zu 
halten und unnötigen Lärm zu vermeiden  Vielen Dank. 
 
Badifest  
 
Das Badifest findet, sofern dies zu diesem Zeitpunkt wieder gestattet ist, am Freitag, 20. August 2021 
statt. Reservieren Sie sich diesen Termin bereits heute. Die Badesaison endet anschliessend am 21. 
August 2021. 
 
Gesamtsituation 
 
Für das Schwimmbad muss wiederum ein Schutzkonzept erstellt werden. Wir bitten Sie, die 
Anweisungen vor Ort zu beachten und einzuhalten sowie den Weisungen des Personals Folge zu leisten. 
Übergeordnete Vorschriften im Zusammenhang mit COVID-19 und eine damit verbundene 
spätere Öffnung bleiben vorbehalten. 
 

 Infrastrukturkommission 
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Biglebächu s Energietipp 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Biglebächus  
 Energietipp Nr. 24 

Wir meinen dazu: 

Bänzin isch e koschtbare fossile 
Energietreger.  
 
Wie cha me Bänzin spare? Ganz eifach: 
Machs eso wi n ig! 
 
Bis vor churzem ha n i gäng für 40 Franke 
tanket.  
 
Itz tanke n i nume no für 20 Franke  
Iisparig 50%! 
 
Schlau, oder? 

Klar ist: Am meisten Benzin spart man, wenn 
man das Auto in der Garage lässt! 
 
Der Benzinverbrauch auf den ersten Kilometern ist 
höher als im Durchschnitt, weil sich der Motor 
aufwärmen muss. Über die Hälfte aller Fahrten 
sind kurze Strecken. Insbesondere bei Fahrten 
unter fünf Kilometern kann es wirklich sinnvoll 
sein, zu Fuss oder mit dem Fahrrad unterwegs zu 
sein. Während der Pandemie haben viele von uns 
ein E-Bike angeschafft. Das ist doch die ideale 
Alternative zum Auto im Bereich des Dorfs, und so 
kann man erst noch etwas für die eigene 
Gesundheit tun!     
 
Längere Strecken fahren: EcoDrive 
 
EcoDrive vereint ökonomisches und ökologisches 
Fahren. So ist man zügig unterwegs und 
verbraucht trotzdem weniger Treibstoff. Sie 
sparen Geld, reduzieren den CO2-Ausstoss und 
fahren erst noch sicherer, ohne langsamer zu sein. 
 
Die wichtigsten Tipps zur Erinnerung: 

 zügig beschleunigen 
 frühes Hochschalten bei maximal 2500 Touren 

(und entsprechend spätes Herunterschalten) 
 im höchstmöglichen Gang fahren 
 vorausschauendes und gleichmässiges 

Fahren 
 Motor aus bei stehendem Fahrzeug (Ampel, 

Bahnübergang usw.) 
 richtige Benutzung der Klimaanlage (unter 

18°C und bei freier Sicht ausschalten) 
 
Quellen: 
www.agvs-upsa.ch 
www.ecodrive.ch  
 
(unter diesen Links gibt es auch weitere nützliche Tipps) 
 

Mittlerweile kennen Sie den Herrn mit Kravatte und markanter Brille, der sich 
Biglebächu nennt und der skurrile bis abstruse Energietipps verbreitet. 

Wir geben ihm im Biglebach eine Plattform für seine Ideen, die er auf Berndeutsch 
äussert. Wir behalten uns jedoch vor, seine Tipps zu komment- und korrigieren. 

 
 Energiegruppe Biglen



since 1997

Praxis für Massage und Therapie

Hohle 19, 3507 Biglen
Anmeldung Praxis: 031 382 63 36
Gratis Probetraining: 031 702 01 00

www.krafttraining-biglen.ch
www.praxismassagetherapie.ch

Akupunktur
Medizinische Massage
Rückentherapie
Krafttraining

Schärer Holzbau
3507 Biglen
031 701 25 82
www.schärer-holzbau.ch

Thomas Ryser
Telefon 031 790 29 29
Mobile 079 755 30 80
thomas.ryser@axa.ch

Ihr Partner für  
alle Versicherungs-
fragen



Baumer und Jampen 

Treuhand AG

Rohrstrasse 3, 3507 Biglen

Telefon 031 701 04 14

www.bjtreuhand.ch

Steuer!
Erklärung?

Steuer!
Erklärung?

GROSS- UND KLEINTIERPRAXIS
DR. MED. VET. FVH SUSANNE GEISER

TELEFON  031 702 10 20 
WWW.TIERARZT-BIGLEN.CH

PFRUNDMATT 5 
3507 BIGLEN

Elektro-Installationen

Telematik

Haushaltgeräte

Telefon 031 701 11 78

www.portenier-elektro.ch

AJA GEBÄUDETECHNIK

3507 BIGLEN  –  T +41 31 702 00 09  –  WWW.AJA-GEBAEUDETECHNIK.CH

PLANUNGSBÜRO   –   HEIZUNG   –   LÜFTUNG   –   SANITÄR

Nächste Ausgabe:  
Der Biglebach erscheint jeweils Mitte Monat. 
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Öffentliche Strassen  Hinweise zu Bepflanzungen und Einfriedungen 
 
Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen 
Strassen folgende Hinweise auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu beachten: 
 
1) Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder in den Strassenraum 

hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und Erwachsene, die aus 
verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrs-
gefährdungen schreiben die gesetzlichen Bestimmungen unter anderem vor: 

 
Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht hoch-
stämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 
Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über 
der Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; 
über Geh- und Radwegen muss mindestens eine Höhe von 2.50 m 
freigehalten werden. Bei Radwegen ist ausserdem ein seitlicher Ab-
stand von 50 cm freizuhalten. Die Wirkung der Strassenbeleuchtung 
darf nicht beeinträchtigt werden. 
 

An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfrie-
dungen und Zäune die Fahrbahn um höchstens 60 cm 
überragen. Für die nicht hochstämmigen Bäume, 
Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen Kulturen und 
dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. 
Danach müssen solche Pflanzen bis zu einer Höhe von 
1.20 m einen Strassenabstand von 50 cm ab Fahrbahn-
rand einhalten. Sind sie höher, so müssen Sie um ihre 
Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich 
erstreckt sich auch auf bestehende solche Pflanzen. 

 
2) Die Strassenanstösser werden hiermit gebeten, 

die Äste und andere Bepflanzungen alljährlich 
bis zum 31. Mai und im Verlaufe des Jahres 
nötigenfalls erneut auf das vorgeschriebene 
Lichtmass zurückzuschneiden. 
 
An unübersichtlichen Strassenstellen sind 
Bäume, Grünhecken, Sträucher, gärtnerische 
und landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in 
einem genügend grossen Abstand gegen-
über der Fahrbahn anzupflanzen, damit sie 
nicht zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht 
werden müssen. 
 
Die Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen Strassen privater Eigen-
tümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem Wind und den Witterungseinflüssen nicht ge-
nügend Widerstand leisten und auf die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen. Sie 
haben die Verkehrsfläche von heruntergefallenem Reisig und Laub zu reinigen. 
 
Entlang von Kantonsstrassen obliegt einzig die vorsorgliche Waldpflege entlang der Kantons-
strassen dem Tiefbauamt des Kantons Bern. Im Übrigen sind auch entlang der Kantonsstrassen die 
Grundeigentümer verantwortlich. 

 
3) Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen einen Abstand von 2 m vom Fahrbahnrand 

bzw. 50 cm von der Gehweghinterkante einhalten. 
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LÜDI AG  OBERFELDSTRASSE 14  3507 BIGLEN

T 031 701 20 89  M 079 818 68 63  info@luediag.ch  luediag.ch

 Neubauten

 Um- und Anbauten

 Aushubarbeiten

 Renovationen

 Keramische 
 Plattenbeläge

 Gartengestaltungen

R
U
N
D

U MS

B
A
U
E
N

Reinigungen aller Art für Bau,  
Betrieb, Büro und Zuhause 

 
 

 

Wohnen im Alter Restaurant Kultur

www.baeren-biglen.ch

Wir bieten Lebensraum 
für ältere und betagte 

Menschen.

Telefon: 031 705 60 60

Schweizer Küche  
ursprünglich und  

modern interpretiert.

Telefon: 031 705 60 70

Klein aber oho...
Konzerte, Comedy, 

Lesungen uvm.

Telefon: 031 705 60 66

Schritt für Schritt.

Persönlich.
Da für Sie.

Nadja Lüthi
Hohle 16

3507 Biglen
031 701 02 06
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Lützelflühstrasse 4
3508 Arni BE
Tel. 031 701 00 10
info@ofen-platten-bau.ch
www.ofen-platten-bau.ch

Elektro 
Frommherz AG  

3507 Biglen · 031 705 55 55 · elektro-frommherz.ch

Elektro-Service
schnell und kompetent

�  Sanitär-Anlagen
�  Heizungs-Systeme
�  Bauspenglerei
�  Blitzschutz-Anlagen
�  Klima-Lösungen
�  Solar-Technik
�  Service/Unterhalt
�  Planung/Beratung

Bahnhofstrasse 15
3507 Biglen
031 701 10 58

Niesenstrasse 26
3510 Konolfi ngen
031 791 11 58

info@aeberhardt-ag.ch
www.aeberhardt-ag.ch

GEBÄUDETECHNIK

New Age Operations GmbH 

American Barbecue 
aus Biglen 

 

www.newagebbq.com/shop 

www.holz-schneider.ch


